
 

 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen Angst+Pfister GmbH (Ausgabe Mai 2023) 

1. Geltungsbereich, Angebote 

1.1 Diese Allgemeinen Verkaufs - und Lie-

ferbedingungen gelten für alle Kauf- und 

Lieferverträge der Angst + Pfister GmbH 

(nachstehend «Verkäufer») mit ihren Kun-

den (nachstehend «Käufer»), sofern nicht 

abweichende Vereinbarungen getroffen 

werden. Allgemeine Einkaufsbedingungen 

des Kunden finden keine Anwendung. Dies 

gilt auch dann, wenn in Einzelkorrespon-

denz auf diese hingewiesen wird.  

1.2 Angebote sind erst durch schriftliche 

Bestätigung des Verkäufers verbindlich. 

1.3 Die zum Angebot gehörenden Doku-

mentationen und Daten zu Beschaffenheit 

und Eigenschaften sind keine Zusicherun-

gen oder Garantien und sind erst durch aus-

drückliche schriftliche Bestätigung des Ver-

käufers verbindlich. 

1.4 Abweichungen des Liefergegenstandes 

von Kundenvorgaben sind nach Maßgabe 

der durch den Verkäufer schriftlich bestätig-

ten technischen Normen zulässig. 

1.5 Die Allgemeinen Verkaufs- und Liefer-

bedingungen des Verkäufers gelten nur ge-

genüber Unternehmern, juristischen Perso-

nen des öffentlichen Rechts und öffentlich 

rechtlichen Sondervermögen im Sinne von 

§ 310 Abs. 1 BGB. 

2. Preise 

2.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung 

nichts anderes ergibt, gelten die Preise des 

Verkäufers ausschließlich Fracht, Porto und 

Verpackung.  

Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in den 

Preisen des Verkäufers nicht eingeschlos-

sen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag 

der Rechnungstellung in der Rechnung ge-

sondert ausgewiesen. 

2.2 Um die Bestellabwicklungskosten teil-

weise weiter zu verrechnen, wird auf Liefe-

rungen mit einem Gesamtwarenwert unter 

EUR 150 eine Gebühr in Höhe von bis zu 

EUR 60 erhoben, sofern nichts Gegenteili-

ges vereinbart wurde, oder die Bestellung 

via den APSOparts Online Shop getätigt 

wurde. Die Pauschale wird nur bis zur Höhe 

des Mindestbestellwertes (einschließlich 

der Bestellung) von EUR 150 erhoben. 

2.3 Die Bestellabwicklung erfolgt schrift-

lich (EMail, Fax, Briefversand). Der Käufer 

kann nach Vereinbarung über einen elektro-

nischen Marktplatz Bestellungen übermit-

teln, allfällig anfallende Kosten durch den 

Marktplatzanbieter gehen zu Lasten des 

Käufers. Bestellabwicklungen durch direkte 

EDI Anbindungen bedürfen einer gemein-

samen gesonderten Vereinbarung. 

2.4 Im Fall, dass sich der Materialpreisin-

dex gemäß WDK-Index und kiweb.de-Index 

(Rohstoff-Index des Wirtschaftsverbandes 

der deutschen Kautschukindustrie e.V. und 

Kunststoff Information Verlagsgesellschaft 

mbH) für Rohstoffe während der Vertrags-

laufzeit verändert, behält sich der Verkäufer 

vor, eine Preisanpassung vorzunehmen. Der 

Verkäufer wird den Käufer vorab darüber in 

Kenntnis setzen. 

2.5 Die Preise gelten während der Vertrags-

laufzeit, sofern keine außergewöhnlichen 

Schwankungen bei den Kosten für Roh-

stoffe, Energie, Arbeit, Transport und ande-

ren Aspekten der Lieferkette zwischen der 

Bestellung und der Lieferung auftreten, die 

auf eine der folgenden Ursachen zurückzu-

führen sind, soweit sie ausserhalb der Kon-



 

 

trolle von Angst+Pfister GmbH liegen: Un-

fall, Aufstände, Krieg, terroristische Hand-

lungen, Epidemie, Pandemie, Quarantäne, 

innere Unruhen, Ausfall von Kommunikati-

onseinrichtungen, Ausfall des Webhosters, 

Ausfall des Internet Service Providers, Na-

turkatastrophen, behördliche Handlungen 

oder Unterlassungen, Gesetzes- oder Ver-

ordnungsänderungen, Streiks, Feuer, Ex-

plosionen oder allgemeine mangelnde Ver-

fügbarkeit von Rohstoffen oder Energie. 

Sollten außergewöhnliche Schwankungen 

bei den oben genannten Kosten aufgrund ei-

ner dieser Ursachen auftreten und sich er-

heblich auf das Geschäft auswirken, könnte 

es zu einer Preiserhöhung kommen, die wir 

unseren Kunden unverzüglich mitteilen 

würden. 

2.6 Die in Artikel 2.5 genannten außerge-

wöhnlichen Schwankungen können Auswir-

kungen auf die Lieferzeiten haben. In die-

sem Fall kann Angst+Pfister GmbH nicht 

haftbar gemacht oder mit Vertragsstrafen 

sanktioniert werden. 

3. Zahlungen 

3.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung 

nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto 

(ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab 

Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gel-

ten die gesetzlichen Regeln betreffend die 

Folgen des Zahlungsverzugs. 

3.2 Ein vereinbarter Skonto bezieht sich 

immer nur auf den Rechnungswert aus-

schließlich Mehrwertsteuer, Fracht, Porto 

und Verpackung. 

3.3 Eine Nichtbeachtung der Zahlungsbe-

dingungen berechtigt den Verkäufer, unbe-

schadet seiner sonstigen Rechte, weitere 

Lieferungen auszusetzen. Weiter kann der 

Verkäufer, wenn eine begründete Annahme 

besteht, dass der Käufer einen wesentlichen 

Teil seiner Pflichten nicht erfüllen wird, von 

diesem für weitere Bestellungen Vorauszah-

lung verlangen. 

3.4 Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer 

nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechts-

kräftig festgestellt, unbestritten oder ent-

scheidungsreif sind. Außerdem ist der Käu-

fer zur Ausübung eines Zurückbehaltungs-

rechts nur insoweit befugt, als sein Gegen-

anspruch auf dem gleichen Vertragsverhält-

nis beruht. 

4. Lieferungen 

4.1 Für alle Kauf- und Lieferverträge des 

Verkäufers gilt die Lieferkondition EXW der 

lncoterms 2010 des International Chamber 

of Commerce, sofern nichts anderes verein-

bart wurde. 

4.2 Lieferfristen und -termine gelten als 

eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der 

Liefergegenstand dem Spediteur /Fracht-

führer übergeben wurde. 

4.3 Lieferfristen und -termine verlängern 

sich in angemessenem Umfang bei Eintre-

ten von Ereignissen höherer Gewalt, die au-

ßerhalb des Einflusses des Verkäufers lie-

gen, insbesondere eine ausgebliebene oder 

verzögerte Selbstbelieferung des Verkäu-

fers. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei 

Vorlieferanten eintreten. Derartige Um-

stände teilen wir dem Käufer unverzüglich 

mit. Wird die Durchführung des Vertrages 

für eine der beiden Parteien aus obgenann-

ten Gründen unzumutbar, so kann sie vom 

Vertrag zurücktreten. Schadensersatzan-

sprüche stehen dem Käufer in diesen Fällen 

nicht zu. 



 

 

4.4 Der Käufer verpflichtet sich pro Teillie-

ferung einen fest definierten Mindestpositi-

onswert zu bezahlen Der Mindestpositions-

wert beträgt EUR 150. Sofern dieser unter-

schritten wird, wird der Gesamtpositions-

wert erhöht, bis der Mindestpositionswert 

erreicht ist. 

4.5 Die Kosten von nicht durch den Verkäu-

fer verschuldete Retouren gehen zu Lasten 

des Käufers. 

4.6 Der Verkäufer ist zu Teillieferungen be-

rechtigt, sofern nichts anderes vereinbart 

wurde. Mehr- und Minderlieferungen bis zu 

10% der vereinbarten Menge sind zulässig. 

4.7 Verzögert sich der Versand aus Grün-

den, die der Käufer zu vertreten hat oder 

verweigert der Käufer die Annahme, so be-

hält sich der Verkäufer vor, Lieferung auf 

Rechnung und Gefahr des Käufers zu la-

gern. 

4.8 Der Verkäufer beliefert den Käufer in 

Anlehnung an die zertifizierten ISO 

9001:2015 Prozesse. Darüber hinaus ge-

hende Forderungen des Käufers bedürfen 

einer separaten Vereinbarung. 

5. Eigentumsvorbehalt 

5.1 Der nachfolgend vereinbarte Eigen-

tumsvorbehalt dient der Sicherung aller je-

weils bestehenden derzeitigen und künfti-

gen Forderungen des Verkäufers gegen den 

Käufer aus der zwischen den Vertragspar-

teien bestehenden Kauf- und Lieferbezie-

hung.  

5.2 Die vom Verkäufer an den Käufer gelie-

ferte Ware bleibt bis zur vollständigen Be-

zahlung aller gesicherten Forderungen Ei-

gentum des Verkäufers. Die Ware sowie die 

nach den nachfolgenden Bestimmungen an 

ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbe-

halt erfasste Ware wird nachstehend «Vor-

behaltsware » genannt.  

5.3 Der Käufer ist berechtigt, die Vorbe-

haltsware bis zum Eintritt des Verwertungs-

falls (5.8) im ordnungsgemäßen Geschäfts-

verkehr zu verarbeiten und zu veräußern. 

Verpfändungen und Sicherungsübereignun-

gen sind unzulässig. 

5.4 Wird die Vorbehaltsware vom Käufer 

verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Ver-

arbeitung im Namen und für Rechnung des 

Verkäufers als Hersteller erfolgt und der 

Verkäufer unmittelbar das Eigentum oder – 

wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer 

Eigentümer erfolgt oder der Wert der verar-

beiteten Sache höher ist als der Wert der 

Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruch-

teilseigentum) an der neu geschaffenen Sa-

che im Verhältnis des Werts der Vorbehalts-

ware zum Wert der neu geschaffenen Sache 

erwirbt. Wird die Vorbehaltsware mit ande-

ren Sachen zu einer einheitlichen Sache ver-

bunden oder untrennbar vermischt, so 

überträgt der Verkäufer bereits jetzt siche-

rungshalber, soweit möglich, dem Käufer 

anteilig das Miteigentum an der einheitli-

chen Sache in dem in Satz 1 genannten Ver-

hältnis. Erlangt der Käufer auf Grund eines 

Rechtsverlusts des Verkäufers an der Vorbe-

haltsware wegen Verbindung oder Vermi-

schung einen Anspruch gegen einen Dritten, 

tritt der Käufer diesen bereits jetzt siche-

rungshalber an den Verkäufer ab. 

5.5 Im Fall der Weiterveräußerung der Vor-

behaltsware tritt der Käufer bereits jetzt si-

cherungshalber die hieraus entstehende 

Forderung gegen den Erwerber – bei Mitei-

gentum des Verkäufers an der Vorbehalts-

ware anteilig entsprechend dem Miteigen-

tumsanteil – an den Verkäufer ab. Gleiches 



 

 

gilt für sonstige Forderungen, die an die 

Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst 

hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, 

wie z.B. Versicherungsansprüche oder An-

sprüche aus unerlaubter Handlung bei Ver-

lust oder Zerstörung. Der Verkäufer er-

mächtigt den Käufer widerruflich, die an 

den Verkäufer abgetretenen Forderungen 

im eigenen Namen einzuziehen. Der Ver-

käufer darf diese Einzugsermächtigung nur 

im Verwertungsfall widerrufen.  

5.6 Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware 

zu, insbesondere durch Pfändung, wird der 

Käufer sie unverzüglich auf das Eigentum 

des Verkäufers hinweisen und den Verkäu-

fer hierüber informieren, um ihm die 

Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu 

ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der 

Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zu-

sammenhang entstehenden gerichtlichen 

oder außergerichtlichen Kosten zu erstat-

ten, haftet hierfür der Käufer dem Verkäu-

fer.  

5.7 Der Verkäufer wird die Vorbehaltsware 

sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen 

oder Forderungen auf Verlangen des Käu-

fers freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der 

gesicherten Forderungen um mehr als 50% 

übersteigt. Die Auswahl der danach freizu-

gebenden Gegenstände liegt beim Verkäu-

fer. 

5.8 Tritt der Verkäufer bei vertragswidri-

gem Verhalten des Käufers – insbesondere 

Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Ver-

wertungsfall), ist er berechtigt, die Vorbe-

haltsware heraus zu verlangen. 

6. Mangelhaftung 

6.1 Der Verkäufer verpflichtet sich, die Be-

stellung vertragsgemäß auszuführen und 

Produkte, die nach AOL 2,5/Prüfungsni-

veau S3 geprüft sind, sofern keine anderen 

Vereinbarungen getroffen werden, zu lie-

fern. 

6.2 Die Mängelrechte des Käufers setzen 

voraus, dass dieser seinen ihm gesetzlich 

obliegenden Untersuchungs- und Rügeob-

liegenheiten ordnungsgemäß nachgekom-

men ist. 

6.3 Soweit ein Mangel des Produkts vor-

liegt, ist der Verkäufer nach seiner Wahl zur 

Nacherfüllung in Form der Mangelbeseiti-

gung oder zur Lieferung einer neuen man-

gelfreien Sache berechtigt. Ort der Nacher-

füllung ist der Sitz des Verkäufers, sofern 

zwischen den Parteien nicht etwas anderes 

vereinbart ist. Im Fall der Mangelbeseiti-

gung ist der Verkäufer verpflichtet, alle zum 

Zwecke der Mangelbeseitigung erforderli-

chen Aufwendungen, insbesondere Trans-

port-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten 

zu tragen. 

6.4 Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist 

der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, 

Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 

6.5 Der Verkäufer haftet nach den gesetzli-

chen Bestimmungen, sofern der Käufer 

Schadensersatzansprüche geltend macht, 

die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 

einschließlich von Vorsatz oder grober Fahr-

lässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsge-

hilfen des Verkäufers beruhen. 

6.6 Im Fall nicht grob fahrlässiger oder vor-

sätzlicher Vertragsverletzung ist die Scha-

densersatzhaftung des Verkäufers auf den 

vorhersehbaren, typischerweise eintreten-

den Schaden begrenzt. Der Verkäufer haftet 

nach den gesetzlichen Bestimmungen, so-



 

 

fern er schuldhaft eine wesentliche Ver-

tragspflicht verletzt; eine wesentliche Ver-

tragspflicht liegt vor, wenn sich die Pflicht-

verletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren 

Erfüllung der Käufer vertraut hat und auch 

vertrauen durfte. 

6.7 Die Haftung wegen schuldhafter Verlet-

zung des Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit bleibt unberührt. Dies gilt auch für 

die zwingende Haftung nach dem Produkt-

haftungsgesetz. 

6.8 Soweit nicht vorstehend etwas Abwei-

chendes geregelt ist, ist die Haftung ausge-

schlossen. 

6.9 Die Verjährungsfrist für Mängelan-

sprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab 

Ablieferung. Dies gilt jedoch nicht für Scha-

densersatzansprüche des Käufers gemäß 5.5 

und 5.7. Diese verjähren ausschließlich nach 

den gesetzlichen Verjährungsfristen ohne 

Beschränkungen. 

6.10 Die Verjährungsfrist im Fall eines Lie-

ferregresses nach den §§ 478, 479 BGB 

bleibt unberührt. 

7. Urheber, Patente und Markenrechte 

7.1 An Offerten, Entwürfen, Zeichnungen 

und anderen Unterlagen behält sich der 

Verkäufer Eigentums- und Urheberrecht 

vor; sie dürfen Dritten nur mit Einwilligung 

des Verkäufers zugänglich gemacht werden. 

Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und 

andere Unterlagen sind auf Verlangen zu-

rückzugeben. 

7.2 Sofern wir Gegenstände nach vom Käu-

fer übergebenen Zeichnungen, Modellen, 

Mustern oder sonstigen Unterlagen oder 

Vorgaben geliefert haben, übernimmt dieser 

die Gewähr dafür, dass Immaterialgüter-

rechte Dritter nicht verletzt werden. Wird 

dem Verkäufer von Dritten unter Berufung 

auf Immaterialgüterrechte insbesondere die 

Herstellung und Lieferung derartiger Ge-

genstände untersagt, ist der Verkäufer - 

ohne zur Prüfung der Rechtslage verpflich-

tet zu sein - berechtigt, insoweit jede weitere 

Tätigkeit einzustellen und bei Verschulden 

des Käufers Schadenersatz zu verlangen. 

Der Käufer verpflichtet sich außerdem, den 

Verkäufer von allen damit in Zusammen-

hang stehenden Kosten und Ansprüchen 

Dritter schadlos zu halten und frei zu stel-

len, einschließlich der erforderlichen Kosten 

der Rechtsverteidigung. 

8. Versuchsteile, Formen, Werkzeuge 

8.1 Hat der Käufer zur Auftragsdurchfüh-

rung Versuchsteile, Formen oder Werk-

zeuge bereitzustellen, so sind diese frei Pro-

duktionsstoffe in der vereinbarten, andern-

falls mit einer angemessenen Mehrmenge 

für etwaigen Ausschuss rechtzeitig, unent-

geltlich und mangelfrei anzuliefern. Ge-

schieht dies nicht, so gehen hierdurch ver-

ursachte Kosten, Verzögerungen und sons-

tige Folgen zu seinen Lasten. 

8.2 Die Anfertigung von Versuchsteilen 

einschließlich der Kosten für Formen und 

Werkzeuge geht zu Lasten des Käufers, so-

fern keine abweichenden schriftlichen Ver-

einbarungen getroffen wurden. 

8.3 Eigentumsrechte an Formen, Werkzeu-

gen und sonstigen Vorrichtungen, die zur 

Herstellung bestellter Teile erforderlich 

sind, richten sich nach den getroffenen Ver-

einbarungen. Werden die Formen, Werk-

zeuge oder Vorrichtungen vor Erfüllung des 

Auftrages unbrauchbar, so gehen die für den 



 

 

Ersatz erforderlichen Kosten zu Lasten des 

Verkäufers. 

8.4 Für vom Käufer bereitgestellte Werk-

zeuge, Formen und sonstige Vorrichtungen 

beschränkt sich die Haftung des Verkäufers 

auf die Sorgfalt wie in eigener Sache. Kosten 

für Wartung und Pflege trägt der Käufer. Die 

Aufbewahrungspflicht des Verkäufers er-

lischt - unabhängig von Eigentumsrechten 

des Käufers - spätestens zwei Jahre nach der 

letzten Fertigung aus der Form oder dem 

Werkzeug. 

9. Schlussbestimmungen 

9.1 Änderungen und Ergänzungen dieser 

Bestimmungen bedürfen der Schriftform. 

Dies gilt auch für einen Verzicht auf das 

Schriftformerfordernis. 

9.2 Kauf- und Lieferverträge sowie einzelne 

daraus entstehende Rechte und Pflichten 

dürfen nur mit Zustimmung der anderen 

Vertragspartei übertragen werden. 

9.3 Soweit der Vertrag es nicht speziell be-

stimmt, ist der Erfüllungsort für alle ver-

traglich geschuldeten Lieferungen und Leis-

tungen der Sitz des Verkäufers. 

9.4 Sind oder werden aus irgendwelchen 

Gründen eine oder mehrere Bestimmungen 

dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbe-

dingungen ganz oder teilweise unwirksam, 

so gelten die übrigen Bestimmungen unver-

ändert weiter. Käufer und Verkäufer werden 

sich auf Ersatzbestimmungen einigen, die 

den unwirksamen in ihrem Regelungsgehalt 

möglichst nahe kommen. 

9.5 Es gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland; die Geltung des UN-Kauf-

rechts ist ausgeschlossen. 

9.6 Ausschließlicher Gerichtsstand ist 

Stuttgart. Vorbehalten ist das Recht des Ver-

käufers, den Käufer an dessen Sitz bzw. 

Wohnsitz zu verklagen. 

 



 

 

         Anhang: Ergänzende Verkaufs- und Lieferbedingungen für Rahmenverträge 

1. Vertragslaufzeit 

Sämtliche Rahmenverträge basieren auf 

einer zwischen Verkäufer und Käufer defi-

nierten festen Vertragslaufzeit. Die Ver-

tragslaufzeit muss auf der Rahmenbestel-

lung angegeben werden.  

2. Mindestabruf 

Der Käufer verpflichtet sich pro Teilliefe-

rung eine fest definierte Mindestmenge 

(Mindestabruf) je Artikelposition abzu-

nehmen. Die Höhe des Mindestabrufs 

wird vor Vertragsabschluss zwischen Ver-

käufer und Käufer bindend vereinbart. Die 

Einteilung der letzten Teillieferung muss 

zwingend bis zwei Wochen vor Laufzeit-

ende des Rahmenvertrags vorliegen. 

3. Lieferbereitschaft 

Der Verkäufer verpflichtet sich eine zwi-

schen den Vertragsparteien vereinbarte 

Artikelmenge je Artikelposition (Lieferbe-

reitschaftsmenge) für den Käufer auf La-

ger zu reservieren und diese bei einem Ab-

ruf durch den Käufer sofort lieferbar zu ha-

ben. 

4. Anzahl Abrufe 

Für die Vertragslaufzeit des Rahmenver-

trags vereinbaren Verkäufer und Käufer 

eine feste Anzahl (min. vier) Teillieferun-

gen (Mindestabrufmengen). Sollte der 

Käufer im Nachhinein weitere Abrufe 

wünschen, so ist der Verkäufer, zur De-

ckung des durch die Zusatzabrufe entste-

henden Logistikaufwandes, berechtigt, 

dem Käufer eine Logistikkostenpauschale 

je zusätzlicher Teillieferung zu verrechnen. 

5. Abnahmeverpflichtung 

Der Käufer ist verpflichtet, die gesamte 

vereinbarte Vertragsmenge innerhalb der 

Vertragslaufzeit abzurufen. Im Falle von 

nicht vertragsgemäß abgerufener Ware ist 

der Verkäufer berechtigt, diese beim Errei-

chen des Vertragsenddatums auszuliefern 

und dem Käufer in Rechnung zu stellen. 

6. Preise  

Im Fall, dass sich der Materialpreisindex 

gemäß WDK-Index und kiweb.de-Index 

(Rohstoff-Index des Wirtschaftsverbandes 

der deutschen Kautschukindustrie e.V. 

und Kunststoff Information Verlagsgesell-

schaft mbH) für Rohstoffe während der 

Vertragslaufzeit verändert, behält sich der 

Verkäufer vor, eine Preisanpassung vorzu-

nehmen. Der Verkäufer wird den Käufer 

vorab darüber in Kenntnis setzen. 
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	2.4 Im Fall, dass sich der Materialpreisindex gemäß WDK-Index und kiweb.de-Index (Rohstoff-Index des Wirtschaftsverbandes der deutschen Kautschukindustrie e.V. und Kunststoff Information Verlagsgesellschaft mbH) für Rohstoffe während der Vertragslaufz...
	2.5 Die Preise gelten während der Vertragslaufzeit, sofern keine außergewöhnlichen Schwankungen bei den Kosten für Rohstoffe, Energie, Arbeit, Transport und anderen Aspekten der Lieferkette zwischen der Bestellung und der Lieferung auftreten, die auf ...
	2.6 Die in Artikel 2.5 genannten außergewöhnlichen Schwankungen können Auswirkungen auf die Lieferzeiten haben. In diesem Fall kann Angst+Pfister GmbH nicht haftbar gemacht oder mit Vertragsstrafen sanktioniert werden.

	3. Zahlungen
	3.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
	3.2 Ein vereinbarter Skonto bezieht sich immer nur auf den Rechnungswert ausschließlich Mehrwertsteuer, Fracht, Porto und Verpackung.
	3.3 Eine Nichtbeachtung der Zahlungsbedingungen berechtigt den Verkäufer, unbeschadet seiner sonstigen Rechte, weitere Lieferungen auszusetzen. Weiter kann der Verkäufer, wenn eine begründete Annahme besteht, dass der Käufer einen wesentlichen Teil se...

	4. Lieferungen
	4.1 Für alle Kauf- und Lieferverträge des Verkäufers gilt die Lieferkondition EXW der lncoterms 2010 des International Chamber of Commerce, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
	4.2 Lieferfristen und -termine gelten als eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand dem Spediteur /Frachtführer übergeben wurde.
	4.3 Lieferfristen und -termine verlängern sich in angemessenem Umfang bei Eintreten von Ereignissen höherer Gewalt, die außerhalb des Einflusses des Verkäufers liegen, insbesondere eine ausgebliebene oder verzögerte Selbstbelieferung des Verkäufers. D...
	4.4 Der Käufer verpflichtet sich pro Teillieferung einen fest definierten Mindestpositionswert zu bezahlen Der Mindestpositionswert beträgt EUR 150. Sofern dieser unterschritten wird, wird der Gesamtpositionswert erhöht, bis der Mindestpositionswert e...
	4.5 Die Kosten von nicht durch den Verkäufer verschuldete Retouren gehen zu Lasten des Käufers.
	4.6 Der Verkäufer ist zu Teillieferungen berechtigt, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Mehr- und Minderlieferungen bis zu 10% der vereinbarten Menge sind zulässig.
	4.7 Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat oder verweigert der Käufer die Annahme, so behält sich der Verkäufer vor, Lieferung auf Rechnung und Gefahr des Käufers zu lagern.
	4.8 Der Verkäufer beliefert den Käufer in Anlehnung an die zertifizierten ISO 9001:2015 Prozesse. Darüber hinaus gehende Forderungen des Käufers bedürfen einer separaten Vereinbarung.

	5. Eigentumsvorbehalt
	5.1 Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der zwischen den Vertragsparteien bestehenden Kauf- und Lieferbeziehung.
	5.2 Die vom Verkäufer an den Käufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum des Verkäufers. Die Ware sowie die nach den nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt er...
	5.3 Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls (5.8) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.
	5.4 Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Verkäufers als Hersteller erfolgt und der Verkäufer unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer ...
	5.5 Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber – bei Miteigentum des Verkäufers an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsante...
	5.6 Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Käufer sie unverzüglich auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und den Verkäufer hierüber informieren, um ihm die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu ermöglichen...
	5.7 Der Verkäufer wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen auf Verlangen des Käufers freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 50% übersteigt. Die Auswahl der danach freizugeb...
	5.8 Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist er berechtigt, die Vorbehaltsware heraus zu verlangen.

	6. Mangelhaftung
	6.1 Der Verkäufer verpflichtet sich, die Bestellung vertragsgemäß auszuführen und Produkte, die nach AOL 2,5/Prüfungsniveau S3 geprüft sind, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen werden, zu liefern.
	6.2 Die Mängelrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen ihm gesetzlich obliegenden Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
	6.3 Soweit ein Mangel des Produkts vorliegt, ist der Verkäufer nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form der Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Ort der Nacherfüllung ist der Sitz des Verkäufers, sofern zwi...
	6.4 Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
	6.5 Der Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfe...
	6.6 Im Fall nicht grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Vertragsverletzung ist die Schadensersatzhaftung des Verkäufers auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Der Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofer...
	6.7 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
	6.8 Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen.
	6.9 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Ablieferung. Dies gilt jedoch nicht für Schadensersatzansprüche des Käufers gemäß 5.5 und 5.7. Diese verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen ohne Be...
	6.10 Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt.

	7. Urheber, Patente und Markenrechte
	7.1 An Offerten, Entwürfen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Verkäufer Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nur mit Einwilligung des Verkäufers zugänglich gemacht werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Un...
	7.2 Sofern wir Gegenstände nach vom Käufer übergebenen Zeichnungen, Modellen, Mustern oder sonstigen Unterlagen oder Vorgaben geliefert haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, dass Immaterialgüterrechte Dritter nicht verletzt werden. Wird dem Verkäu...

	8. Versuchsteile, Formen, Werkzeuge
	8.1 Hat der Käufer zur Auftragsdurchführung Versuchsteile, Formen oder Werkzeuge bereitzustellen, so sind diese frei Produktionsstoffe in der vereinbarten, andernfalls mit einer angemessenen Mehrmenge für etwaigen Ausschuss rechtzeitig, unentgeltlich ...
	8.2 Die Anfertigung von Versuchsteilen einschließlich der Kosten für Formen und Werkzeuge geht zu Lasten des Käufers, sofern keine abweichenden schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden.
	8.3 Eigentumsrechte an Formen, Werkzeugen und sonstigen Vorrichtungen, die zur Herstellung bestellter Teile erforderlich sind, richten sich nach den getroffenen Vereinbarungen. Werden die Formen, Werkzeuge oder Vorrichtungen vor Erfüllung des Auftrage...
	8.4 Für vom Käufer bereitgestellte Werkzeuge, Formen und sonstige Vorrichtungen beschränkt sich die Haftung des Verkäufers auf die Sorgfalt wie in eigener Sache. Kosten für Wartung und Pflege trägt der Käufer. Die Aufbewahrungspflicht des Verkäufers e...

	9. Schlussbestimmungen
	9.1 Änderungen und Ergänzungen dieser Bestimmungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis.
	9.2 Kauf- und Lieferverträge sowie einzelne daraus entstehende Rechte und Pflichten dürfen nur mit Zustimmung der anderen Vertragspartei übertragen werden.
	9.3 Soweit der Vertrag es nicht speziell bestimmt, ist der Erfüllungsort für alle vertraglich geschuldeten Lieferungen und Leistungen der Sitz des Verkäufers.
	9.4 Sind oder werden aus irgendwelchen Gründen eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so gelten die übrigen Bestimmungen unverändert weiter. Käufer und Verkäufer werden sich auf...
	9.5 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
	9.6 Ausschließlicher Gerichtsstand ist Stuttgart. Vorbehalten ist das Recht des Verkäufers, den Käufer an dessen Sitz bzw. Wohnsitz zu verklagen.

	Anhang: Ergänzende Verkaufs- und Lieferbedingungen für Rahmenverträge
	1. Vertragslaufzeit
	Sämtliche Rahmenverträge basieren auf einer zwischen Verkäufer und Käufer definierten festen Vertragslaufzeit. Die Vertragslaufzeit muss auf der Rahmenbestellung angegeben werden.

	2. Mindestabruf
	Der Käufer verpflichtet sich pro Teillieferung eine fest definierte Mindestmenge (Mindestabruf) je Artikelposition abzunehmen. Die Höhe des Mindestabrufs wird vor Vertragsabschluss zwischen Verkäufer und Käufer bindend vereinbart. Die Einteilung der l...

	3. Lieferbereitschaft
	Der Verkäufer verpflichtet sich eine zwischen den Vertragsparteien vereinbarte Artikelmenge je Artikelposition (Lieferbereitschaftsmenge) für den Käufer auf Lager zu reservieren und diese bei einem Abruf durch den Käufer sofort lieferbar zu haben.

	4. Anzahl Abrufe
	Für die Vertragslaufzeit des Rahmenvertrags vereinbaren Verkäufer und Käufer eine feste Anzahl (min. vier) Teillieferungen (Mindestabrufmengen). Sollte der Käufer im Nachhinein weitere Abrufe wünschen, so ist der Verkäufer, zur Deckung des durch die Z...

	5. Abnahmeverpflichtung
	Der Käufer ist verpflichtet, die gesamte vereinbarte Vertragsmenge innerhalb der Vertragslaufzeit abzurufen. Im Falle von nicht vertragsgemäß abgerufener Ware ist der Verkäufer berechtigt, diese beim Erreichen des Vertragsenddatums auszuliefern und de...

	6. Preise
	Im Fall, dass sich der Materialpreisindex gemäß WDK-Index und kiweb.de-Index (Rohstoff-Index des Wirtschaftsverbandes der deutschen Kautschukindustrie e.V. und Kunststoff Information Verlagsgesellschaft mbH) für Rohstoffe während der Vertragslaufzeit ...



